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Kurzfassung

Aus planerischen Gründen begrüßt die Stadtverwaltung grundsätzlich den Ausbau der vorge-
schlagenen Verbindung in Verlängerung des Töpferwegs. Eine Verbindung bis Hagsfeld würde
eine zusätzliche Erschließung des geplanten Sportparks Untere Hub für den Fuß- und Radver-
kehr darstellen. Wie aus der beigefügten Stellungnahme des TBA hervorgeht, ist die Umsetzung
jedoch mit erheblichem technischen Aufwand und damit finanziellen Kosten verbunden bzw.
im Bereich der A5 nicht möglich. Die Verwaltung lehnt daher eine Umsetzung der Maßnahme
ab.
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Die Stellungnahme des Tiefbauamtes ist hier im Wortlaut wiedergegeben.

Bei Beibehaltung der jetzigen Widerlager der Gleisbrücken muss eine Stützwand zur Pfinz her-
gestellt werden, die den Abflussquerschnitt des Gewässers einengt. Bei einer Wegbreite von
3,00 m und einer erforderlichen lichten Durchgangshöhe von 2,50 m wäre mit einer Minderung
des Abflussquerschnittes der Pfinz von ca. 3,5 bis 4,0 m zur rechnen. Dies wäre nach unseren
Erfahrungen wahrscheinlich hinnehmbar. Für eine gesicherte Aussage ist jedoch ein genauer
hydraulischer Nachweis notwendig. Ob eine Stützwand genehmigungsfähig ist, weil ein senk-
rechtes Ufer dem Leitfaden der LUBW zur Herstellung der Durchgängigkeit an Gewässern wi-
derspricht, müsste ebenfalls geprüft und mit der Wasserrechtsbehörde abgestimmt werden.
Größere Querschnittseinengungen (auch durch ökologisch vielleicht notwendige Bermen) wer-
den zu nicht mehr hinnehmbaren Aufstauungen bei Hochwasser führen und können daher
sicher nicht umgesetzt werden. Die Höhe der Stützwand muss bis zur Unterkante des Überbaus
reichen um einen ausreichenden Hochwasserschutz zu erzielen (Hochwasserspiegellage plus
Freibord). Damit würde der Radweg unter den Brückenüberbauten sozusagen zu einem Tunnel.
Ein Überfluten des Weges mit Sperrung bei Hochwasser analog zu den im Antrag erwähnten
Unterführungen am Pfinzentlastungskanal ist nicht möglich, weil die Oberkante des Weges
niedriger als die Gewässersohle ist. Ein solcher Trog kann nur mit sehr großem Aufwand  nach
einer Flutung gereinigt werden. Unabhängig davon erfordert die Tiefenlage des Radweges zu-
sätzlich ein Pumpwerk zur Entwässerung. Insgesamt wäre die Unterführung eines Weges unter
den vorhandenen Gleisbrücken jedoch nur mit einem großen bautechnischen und finanziellen
Aufwand möglich.

Die Höhendifferenz zwischen der vorgeschlagenen Unterführung  und dem „Töpferweg" be-
trägt ca. 3 m. Dies bedeutet Rampenlängen von über 50 m bei einer max. Steigung von 6 %,
ohne Berücksichtigung von Zwischenpodesten. Im weiteren Verlauf müsste der Radweg über
die Wirtschaftswegbrücke neben den VBK-Gleisen in Richtung Lenzenhubweg auf die nördliche
Gewässerseite geführt werden, da sich dort bereits ein Gewässer begleitender Weg unter der
B 10 hindurch bis zur steinernen Brücke befindet und ein zusätzlicher Weg auf der Südseite, der
sich ebenfalls im Gewässerrandstreifen befinden würde, sehr wahrscheinlich auf Grund der be-
stehenden Alternative wasserrechtlich nicht genehmigungsfähig wäre.

Die vorgeschlagene Unterquerung der Autobahn im Zuge der Autobahnbrücke über die Pfinz,
wie sie bei den DB-Gleisbrücken noch denkbar wäre, ist wegen des vorhandenen, noch kleine-
ren Abflussquerschnittes, nicht möglich. Für die Querung der Autobahn A5 wäre ein neues und
aufgrund des breiten Autobahnquerschnittes sehr teures Bauwerk notwendig.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die vorgeschlagene Wegführung auf Grund der vorgenann-
ten örtlichen Besonderheiten mit den Unterführungen entlang des Pfinzentlastungskanals oder
entlang der Alb nicht verglichen werden kann, da die Voraussetzungen deutlich ungünstiger
sind und zu erheblich höheren Kosten sowohl in der Investition, als auch in der Unterhaltung
führen würden. Die Machbarkeit hängt zudem von einer noch genauer nachzweisenden hyd-
raulischen Leistungsfähigkeit ab und steht unter dem Vorbehalt der wasserrechtlichen Zustim-
mung.

Das Gartenbauamt schließt sich der Stellungnahme des TBA an.
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